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Gesamtschweizerische Lohnempfehlung  

 
Wöchentliche 
Arbeitszeit 

Tätigkeit Stundenlohn Monatslohn 

 

42.5 Stunden pro 
Woche 

 
Naildesign 
 
Ab 2 Jahren 
 
ab 5 Jahren 
 
mit Q-Label Zertifizierung 
 
Praktikum  
(max. 6 Monate) 

 
21.60 

 
22.70 

 
24.30 

 
25.40 

 
4.30 

 
4’000 

 
4’200 

 
4’500 

 
4’700 

 
800 

 

 
• Lohnempfehlung von swissnaildesign.ch 
• Zur Ermittlung des Jahreslohnes muss mit 12 multipliziert werden.  
• 13. Monatslohn auf freiwilliger Basis. 
• Kein GAV 
• Lohnsysteme: Grundlohn (Basis 10'000 Fr Monatsumsatz) / Grundlohn mit 

Provision  
• Ferienanspruch: Mindestens 4 Wochen pro Jahr. Bis zum vollendeten 20. 

Lebensjahr mindestens 5 Wochen pro Jahr. Ab dem 50. Lebensjahr 
empfiehlt swissnaildesing.ch 5 Wochen pro Jahr.  

• Der Beruf wird durch besuche von Kursen und Praktika durch freie 
Anbieter erlernt. 

• Q-Label = Qualitätszertifizierung nach swissnaildesign.ch Richtlinien 
• Im Allgemeinen gelten die Regeln nach OR und dem schweizerischen 

Arbeitsrecht. In den Regionen, in denen ein verpflichtender Mindestlohn 
besteht, ist dieser einzuhalten. 

• www.swissnaildesign.ch 

 

http://www.swissnaildesign.ch/

